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Worming Upé I
Ein Fall aus der Praxis (Quelle: 45. Tätigkeitsbericht des Hessischen 

Datenschutzbeauftragten 2016 Ziff. 4.1.1., S. 89)

ü HJV (Hessischer Judo-Verband e.V.) 

ĂVideoaufzeichnungssystemñ (Wettkampf 

zwischen Athleten, keine Löschung der Aufzeichnungen 

auf dem jeweiligen Laptop nach Ende Wettkampf!ñ

ü Später: Verwendung der Aufnahmen zu 

Schulungszwecken ohne Mitteilung an 

ĂBetroffeneñ

ü Kampfrichter nicht vollständig auf Datengeheimnis 

verpflichtet ( § 5 BDSG)



Worming Upé II

Der Turn- und Sportverein Musterstadt 

veröffentlicht in seinem Vereinsheim auf dem  

Schwarzen Brett im Februar eines jeden 

Jahres vor der Mitgliederversammlung alle 

Mitglieder, die ihren Beitrag noch 

nicht gezahlt haben.



Eine Meinung zur DS- GVO

Prof.Dr. Thomas Hoeren

Ăéeines der schlechtesten 

Gesetze des 

21.Jahrhundertséñ

Ăéhirnloséñ
Quelle:

https://www.bdsg-externer-datenschutzbeauftragter.de/datenschutz/informationsrechtler-kuert-die-neue-europaeische-

datenschutzverordnung-zu-einem-der-schlechtesten-gesetze-des-21-jahrhunderts/



Volkszählungsurteil des 

Bundesverfassungsgerichts

(1983)

Ă Grundrecht auf 

informationelle 

Selbstbestimmung ñ
( Arg. aus Art. 2 I GG)



ĂMit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wªren eine Gesellschaftsordnung und 

eine diese ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in der Bürger nicht mehr wissen 

können, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Wer unsicher ist, ob 

abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Information dauerhaft gespeichert, 

verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen 

aufzufallen. [é] Dies w¿rde nicht nur die individuellen Entfaltungschancen des Einzelnen 

beeinträchtigen, sondern auch das Gemeinwohl, weil Selbstbestimmung eine elementare 

Funktionsbedingung eines auf Handlungsfähigkeit und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger 

begründeten freiheitlichen demokratischen Gemeinwesens ist. Hieraus folgt: 

Freie Entfaltung der Persönlichkeit setzt unter den 

modernen Bedingungen der Datenverarbeitung den 

Schutz des Einzelnen gegen unbegrenzte 

Erhebung, Speicherung, Verwendung 

und Weitergabe seiner persönlichen 

Daten voraus. Dieser Schutz ist daher von dem 

Grundrecht des Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 

1 GG umfasst. Das Grundrecht gewährleistet insoweit die 

Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die 

Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu 

bestimmen.ñ



ĂIntegritªtsgrundrechtñ
BVerfG, 1 BvR 370/07 und 1 BvR 595/07

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 

Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) umfasst das 

Grundrecht auf Gewährleistung der 

Vertraulichkeit und Integrität 

informationstechnischer Systeme.



Die LOGIK des 

Datenschutzes:

VERBOT mit 

Erlaubnisvorbehalt 



Aus einem Seminar:

ĂéEingehende Daten sind gute Daten

Herausgehende Daten sind schlechte 

Datenéñ



DS- GVO für Vereine und 

Verbände auf den Punkt 

gebracht !

1. Einwilligungserklärung prüfen/neu fassen

2. Datenschutzklausel in die Satzung/neu fassen

3. ggf. Datenschutzbeauftragter benennen und der 

Aufsichtsbehörde melden

4. Anbieterkennzeichnung ĂImpressumñ pr¿fen/neu 

fassen

5. Verarbeitungsverzeichnis führen; 

DS- GVO-Ordner anlegen !!!!



Allgemeine Entwicklungen im 

Datenschutz 2018
üEU  Ă Ausweitung Verbraucherrechteñ

üBUND/HESSEN Ă Datenschutz- und  

Informationsfreiheitsgesetzñ(https://netzpolitik.org/2017/schwarz-gruen-

in-hessen-will-schlechtestes-informationsfreiheitsgesetz-deutschlands)

ü Städte/Gemeinden  Ă IT-Audit (Pr¿fungen)ñ  , 

§ 131 I Nr. 4 HGO

ü Neue Abmahngefahren; Zunahme von 

Abmahnungen

ü Verstärkung der Kontrolldichte

üĂMehrñ B¿rokratie

https://netzpolitik.org/2017/schwarz-gruen-in-hessen-will-schlechtestes-informationsfreiheitsgesetz-deutschlands


I.

Ziele der DS- GVO

Art. 288 AEUV

ĂDie Verordnung hat allgemeine 

Geltung. Sie ist in allen ihren Teilen 

verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaatñ



Art. 1 DS- GVO

ÅSchutz von Menschen bei der 

Verarbeitung personenbezogener 

Daten und zum freien Verkehr der 

Daten

ÅSchutz der Grundrechte und 

Grundfreiheiten von Menschen

Nicht geschützt: Verstorbene ( Problem bei 

Chroniken! Aber: postmortales Persönlichkeitsrecht. 

Beachte § 22 Satz 3,4 KUG)



Künftig sind zu beachten:

üDS- GVO

ü Erwägungsgründe zur DS-GVO

ü BDSG (alt/neu)

---

Ausführungsgesetze zur DS-GVO

Ggf. Informationsfreiheitsgesetze



II.

EU- Datenschutz und nationale 

Rechtsordnungen



Öffentlicher Bereich
Nationale Sonderbestimmungen gelten fort !

Nicht- öffentlicher Bereich
(1)DS- GVO ersetzt BDSG, LDSG´s

(2) Umfangreiche Rechtsbereinigung in 

Sondergesetzen wie z.B.: Melderecht, Sozialrecht, 

TMG, TKG, BetrVG, UWG



III.

DS- GVO

Basiswissen



1.

Rechtmäßigkeit der 

Datenverarbeitung

(Art. 6 DS- GVO)

Verbotsprinzip

=

ĂVerbot mit Erlaubnisvorbehaltñ



Zulässigkeit der Datenverarbeitung

Erlaubnistatbestände ( enumerativ) 

des Art. 6 I DS- GVO

(1) Einwilligung

(2) Vertrag und vorvertragliche Maßnahmen

(3) Rechtliche Verpflichtungen

(4) Lebenswichtige Interessen

(5) Öffentliches Interesse, Ausübung öffentlicher Gewalt

(6) Berechtige Interessen eines Verantwortlichen oder 

Dritten



Welche Daten Ăverarbeitenñ 

wir ?

üBestandsdaten
(Beispiel: Mitgliederstammdaten)

ü Nutzungsdaten
(Beispiel: Kauf im Vereinsshop)

ü Abrechnungsdaten
(Beispiel: Zeitauswertungen, Personalabrechnungen)



1.1.

Einwilligung

(Art. 7 DS-GVO)



Einwilligung = vorherige 

Zustimmung

(§ 182 BGB)

üstets vor der Verarbeitung!

üunmissverständlich, auch durch 

Mausklick!



Wirksamkeitsvoraussetzungen:

Freiwillige, spezifisch informierte 

eindeutige Handlung!

(1) Freiwilligkeit und Kopplungsverbot 

(nicht erforderliche Daten dürfen nicht erhoben werden, keine allgemeine 

Datensammlung)

(2)Informiertheit ( konkreter Fall, Kenntnis der Sachlage)

(3) Schriftlich oder elektronisch oder mündlich; 
(konkludent möglich, aber vor dem Hintergrund des Nachweises nicht mehr zu 

empfehlen!)



MERKSÄTZE

1.Nachweis über Einwilligung muss der 

verantwortliche Datenverarbeiter (Verein, Verband) 

führen

2.(Er-)neu(t)e Einwilligung kann Ăspªterñ bei 

Zweckänderungen erforderlich sein

(Beispiel: Dachverband verlangt weitere Mitgliederdaten)

3.Der Betroffene muss die  Einwilligung jederzeit 

widerrufen können!



Formen der Einwilligung

V schriftlich

V elektronisch

Vmündlich

V konkludent

Problem: Nachweispflicht !!



Der Fall aus der Praxis: 

Familienmitgliedschaft im 

Verein

Wer Ă willigtñ ein ?

Wer Ăerklªrtñ Vereinsbeitritt ?


